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IN WORT UND BILD 48Q

(Puguft 1919) nod) fjöfjer finb als beim Pbfdjluß Des

Sßaffenftillftanbes (December 1918). ©s ift eine bittere
SBaïjrfjeit, baß nicht nur die meiften Plaffentonfumartifel,
roie Prot, Plild), Pinbfleifd), fog. ©ingefd)lad)t, Sßurft»
traten, Nutteln, Pferbefleifd), 3äfe, Sutter ufw. gegenüber
Dezember 1918 beute nidjt nur leine Pretsfenîuttg aufweifen,
fonbern baß bei fämtlid)en Prtiteln eine nidjt unerhebliche
weitere Preisfteigerung bereits eingetreten ift ober aber in
allernädjfter 3eit eintreten tuirb." SR it Dem oielbefprodjenett
Preisabbau ift es alfo bis beute ttod) nidjts geworben.
Das Preisabbauproblem ift aber nidjt ein einteiliges, uom
Jtonfumentenftanbpunft aus 311 löfenbes Problem. Die mit
ibm oertniipften fragen finb oon eminent ooltswirtfdjaft»
lidjer Sebeutung. Sie 311 befpredjen, miiffen toir einer fpä»
tern ©elegenbeit oorbeljalten.

r~ Bdur

„ ©öö gefährliche unb imanftettbige 2abach=
räuchert".

Por 3eiten war bas Paudjett im ©ebiet ber fdjweise»

rifdjen ©ibgenoffeitfdjaft oerboten. Die Sebörbett eradjteten
ben Dabatgenuß als gefäbrlid) in £infid)t auf unoorfidjtige
Paudjer, bie Ieidjt geuersbriinfte oerurfadjcit tonnten, als
gefäbrlid) aber and) beäiiglid) feiner „Deibs» unb ©emiiths»
©efunbbeit fd),äblid>en unb oerberblidjen PSirfuttg". Dasu
wollte man für ein fo unnötiges ©enußmütel nidjt große Sunt»
mett Selbes außer Danb wanbem laffen. Den Dranfit f>trt=

gegen gebadjte bie Pegierung taum jemals 311 oetunmöglidjcn.
Die bernifdje Pegierung non 1675 perbietet ben „ge=

braud) bes Dabads mit räuden, töwert, fd>ituppen unb in
anbete tueg, es befdjebe gleid) beimblid) ober öffentlich,
bei) giittff3ig Pfunben Pfenning Suoß ot)ne eiitid)es
fcljonen nod) nadjlaffen mit Pfanb ober Seit abforoerung".
SBer eriuifdjt toirb unb ben Setrag nidjt 311 erlegen oermag,
foil „mit ber Driillen, ober 100 bereit feine, mit ber oor»
banbenen geftrengften ©efangenfdjafft oier Pag unb Padjt
lang unnadjläßlidji bet) PSaffet unb Srobt abgeftrafft wer»
ben". t?ür Dabat» unb Pfeifettbänbler finb befonbere Stra»
fen oorgefeljen: günf Pfunb Suße oon jebem Pot Dabat
unb 3tnei Pfunb „oon jeber Pipen". Pmtsleuten unb 3ir»
d)enbienern ftellt bas .Planbat bie uierfad>e Strafe in Pus»
fidjt, unb bie SBirte uerpflitfjtet er 311 einem be3üglid)eix ©iDs»

gcliibbe uitb bebrobt fie im galle ber Uebertretuug mit
patcntentsug. Pur für mebßinifdje 3roede burfte Dabat
oertuenbct toerben. Danöoögte unb ©botridjier würben mit
ber Durchführung ber gefeßlid)eit Plaßnabmen betraut, ©s
barf be3toeifelt toerben, ob fie ben „gttäbigen fetten" bafiir
gebantt haben. Der Dabatgenuß toar 311 feljr eingeriffett,
um ibtt mittels eines Serbotes aussurotten. Die beträdjt»
ließen Strafanbrobungett, bie inbeffett toobl feiten itt ibrer
gatt3ett Strenge angewendet tourben, fdjeinen bie Paudjopfer
erft red)t attgeblafen 311 haben.

Sdjott 1670 fdjeint ber Dabat in bem bamals gan3 cnt=

legenen Pbelboben betaitnt gcwefeu 31t fein. 2Bir entnebmen
aus beffen ©Ijorgeridjtsprototollen einige biesbetreffenbe Puf»
seidjnungen. Der Sigrift betreibt ben Sport öffentlich unb
bat bafiir 3el)it Pfunb (für eine Pfunb tonnte matt bamals
ungefähr fooiel taufen, tote beute für 7 grauten) 311 erlegen.
Sei Steffan Plenbad), ber in feinem Säumertämmerlein
während ber ilittberlebre „tabad gefoffen", läfet man's bei
fünf Pfunb betoenben, infofern er bie Plittäter angibt, ©iner
toirb fd)arf abgetanjelt, weil er einem „alten ©brbarett man
bas meßer abgeforberet, bas er tabad Damit tönne fd)nä3=

len"; ein anbetet, „weil er fid) gegen unberfdjibenlidje per»
fobnen ungebiibrlidj. oerljalten mit tabadraud) eittblafen ober

anfaudjen unb ben Ieiltben ben toeiit auflaufen". 3Ber bent

Safter frönte, tonnte bie üöterlidje giirforge ber Pegierung
häufig nur als Quengelei unb Sufeenfalle attfebeu. Piflas
3um 3el)r behauptete oor ©eridjt, „es fege bie frag, ob es

redjt itttb billid) fege, bas mau Den tabad oerbottcn, bietocilen

er unb attbere mehr Deßelbeit bebiirfftig fegen wegen ihres
leibs=fd)wad)beiten", unb bie Obrigteit habe biefe Saßung
nur aufgeftellt, „bas fg bes nädjften gut ait fid) ilöttue
3cud)en wiber bas 3ebenbe gebott". Pier bis fünf Page grow
arbeit auf bem Schloß fotlten ben Unbotmäßigen 3ur Se»
finnung bringen. Pud) an Pusreben fehlte es nicht. Der
©eiger 3ofi gab 31t, er habe oon bem oerbotenen 3eug
gebraudjt, aber nur „311t art3neg für bie leiis ber ftelberen".
Das glaubte teincr ber „wgfen Pidjter", unb gleid) wie
Stepben Sßaffermann, ber fid) entf^ulbigte, er habe gefdjenf»
ten Dabat oernebelt, „nicht gar Diel", mußte er fid) oor bem
Oberamtmann oerantworten. Die Sorfcbrift, baß ein Deil
ber Süße bent Serleiber 3ttfallen follte, leiftete ber Pu»
geberei unb Serbädjtiguug Sorfd)ub. So hatte ein Page»
îlagter Pebe 3U fteßen, weil man ihn oor fedjs Ptonaten
auf bent Ptarttweg ant ©watt bei Dbun mit einer pfeifen
in ber ôattb neben einem anoern fißenb wollte gefeben haben,
unb eilt ©reis geftaitb ein, oor 3abr unb Dag in ber £err=
fcßaft Spie3 3wei Pfunb Dabat getauft 311 haben. Pud) bas
„Sdbiggen" ift eine alte Äunft, obfdjon Steffen Sdjäeß
teineswegs befentteit modjte, „bas er Dabad geteiiwet". Der
Siegrift bat fid) troß ben oielen abge3iuadten Pfunben unb
Scfanrttfdjaft mit beut ©efättgttis im Serlauf eines De3en=
niums 3um oiclfeitigeit Sirtuofen entwidelt: er reiidt, feütot
unb braucht unnadjläßig" bas eble ilraut. ©s wäre oerfeblt,
31t glauben, bas 3arte ©efdjledjt habe erft in ber Peuieit feine
fünbbafte Peigung 311 ben braunen Slättern entbedt. „Saft
alle tag" ergab fid) „©ilgen SSeibels fei. S3eib" ber pfeife.
Sielleidjt, baß fie oon Der grau Des Peis» unö Seifenträmers
Sans 31Ieranber aus Dem SiinDtterlanb, bereu Plann sugab,
baß fie „gereudet unb gefogen" habe, Daju oerfübrt wurde.

üßäbrenb bie älteren Serorbttuugen (bie erfte et fehlen
1659) harte Strafbeftimmungeu aufteilten, enthielten fpätere
Dabatmanbate ntilbere Sorfdjriften. Die Sebörben mußten
bie ilitburd)fiibrbarteit Des Serbotes einfeßen. Der Spieß
würbe nun umgebrebt. Das für bett Dabat ausgeworfene
ffielb follte im Daube bleiben. Dies entfprad) bem bausbälte»
rifdjen Sinn Der leitenbett Staatsmänner. 1719 würbe ein
Planbat betreffettb Pflan3ung bes Dabafs oeröffentlidjt unb
betannt gegeben, „bei allfälligem Plisoerftattb tönne man
fid) bet) ber beftcllten Cammer Pats erholen, aud) wegen
ber Débité, ©rbaltung anfälligen Samens unb oerftänbiger
Perfonen 3ur Einleitung". Pfarrer unb Itnterbeamte wur»
ben aufgemuntert, bas früher fo oerpönte ©ewäcbs 3a 3ieben
(1723). 3nbem Der frembe Dabat amtlicßerfeits möglidjft
3uriid3ubalten gefacht unb ben Pf [andern auf 3atjre hinaus
ber 3ehntett erlaffcn würbe, beftrebte fid) Die Pegierung,
Die eittbeimifdje ©rieugung 31t förbern.

1788 wirb nur ttod) „ben frentben 5anbwertspurfd)en,
3ned)ten unb Dergleichen Deuten Das 3ufammenrotten unb
Dabadrauchen itt ben Dauben unb auf offenen Spasier»
gängen ernftgemeint oerboten". ' A. B.

— - _
^rtcbrich ^îoumattn über SÔÎonarchiômuô,

Ctberaliômuô unb ©emohratie.
(Sd)luß.)

3n biefent 3ufammenhang fommt Pauiitauit aud) auf
bie Perfott Sßirhelms II. 3U fpredjen. Plit iiberrafdjenber
Drefffid)erheit hat er Den Äaifer cßaralterifiert. ©r ift Step»
titer, ©s fçheint ihm unmöglich;, baß ein ein3elner Plenfd)
3unt Sorteil feines Polles über fo oiel Plad)t oerfügen
tönne. ©r sweifelt Daran, ob SJilhelnt II. ber richtige güßrer
bes beutfdten Solfes bei feinem Pufftieg 3ur Plad)t unb
©röße fein tönne. ©s graut ihm oor ber ©röße Der Ser»
antwortlid)teit biefes Plottardjen, Der fein eigener Dattjler fein
wollte. „3œeifeIIos ift gerabe beim gegenwärtigen beutfehen

Äaifer bie gähigteit, fid) fdjnell in allerlei Dinge hiuetn3u=

fittben, feßr ausgebildet, aber fetbft toetttt fie größer wäre als

M VV0KD UND lZlbO

(August 1919) noch höher sind als beim Abschluß des

Waffenstillstandes (Dezember 1913). Es ist eine bittere
Wahrheit, daß nicht nur die meisten Massenkonsumartikel,
wie Brot, Milch, Rindfleisch, sog. Eingeschlacht, Wurst-
waren, Kutteln, Pferdefleisch, Käse. Butter usw. gegenüber
Dezember 1918 heute nicht nur keine Preissenkung aufweisen,
sondern daß bei sämtlichen Artikeln eine nicht unerhebliche
weitere Preissteigerung bereits eingetreten ist oder aber in
allernächster Zeit eintreten wird." Mit dem vielbesprochenen
Preisabbau ist es also bis heute noch nichts geworden.
Das Preisabbauproblem ist aber nicht ein einseitiges, vom
Konsumentenstandpunkt aus zu lösendes Problem. Die mit
ihm verknüpften Fragen sind von eminent Volkswirtschaft-
licher Bedeutung. Sie zu besprechen, müssen mir einer spä-
tern Gelegenheit vorbehalten.
»»» 1

^ ««»

„ Das gefährliche und unanstendige Taback-
räucken".

Vor Zeiten war das Rauchen im Gebiet der schweize-

rischen Eidgenossenschaft verboten. Die Behörden erachteten
den Tabakgenuß als gefährlich in Hinsicht auf unvorsichtige
Raucher, die leicht Feuersbrünste verursachen konnten, als
gefährlich aber auch bezüglich seiner „Leibs- und Gemüths-
Gesundheit schädlichen und verderblichen Wirkung". Dazu
wollte man für ein so unnötiges Genußmittel nicht große Sum-
men Geldes außer Land wandern lassen. Den Transit hin-
gegen gedachte die Regierung kaum jemals zu verunmöglichen.

Die bernische Negierung von 1675 verbietet den „ge-
brauch des Tabacks init räucken, köwen, schnuppen und in
andere weg, es beschehe gleich heimblich oder öffentlich,
bey Fünffzig Pfunden Pfenning Buoß ohne einiches
schonen noch nachlassen mit Pfand oder Gelt abforderung".
Wer erwischt wird und den Betrag nicht zu erlegen vermag,
soll „mit der Trüllen, oder wo deren keine, mit der vor-
handenen gestrengsten Gefangenschafft vier Tag und Rächt
lang unnachläßlich bey Wasser und Brodt abgestrafft wer-
den". Für Tabak- und Pseifenhändler sind besondere Stra-
fen vorgesehen: Fünf Pfund Buße von jedem Lot Tabak
und zwei Pfund „von jeder Pipen". Amtsleuten und Kir-
chendienern stellt das Mandat die vierfache Strafe in Aus-
ficht, und die Wirte verpflichtet er zu einem bezüglichen Eids-
gelübde und bedroht sie im Falle der Uebertretung mit
Patententzug. Nur für medizinische Zwecke durfte Tabak
verwendet werden. Landvögte und Chorrichter wurden mit
der Durchführung der geschlichen Maßnahmen betraut. Es
darf bezweifelt werden, ob sie den „gnädigen Herren" dafür
gedankt haben. Der Tabakgenuß war zu sehr eingerissen,
um ihn mittels eines Verbotes auszurotten. Die beträcht-
lichen Strafandrohungen, die indessen wohl selten in ihrer
ganzen Strenge angewendet wurden, scheinen die Nauchopfer
erst recht angeblasen zu haben.

Schon 1670 scheint der Tabak in dem damals ganz ent-
legenen Adelboden bekannt gewesen zu sein. Wir entnehmen
aus dessen Chorgerichtsprotokollen einige diesbetreffende Auf-
Zeichnungen. Der Sigrist betreibt den Sport öffentlich und
hat dafür zehn Pfund (für eine Pfund konnte man damals
ungefähr soviel kaufen, wie henke für 7 Franken) zu erlegen.
Bei Steffan Alenbach, der in seinem Säumerkämmerlein
während der Kinderlehre „taback gesoffen", läßt man's bei
fünf Pfund bewenden, insofern er die Mittäter angibt. Einer
wird scharf abgekanzelt, weil er einem „alten Ehrbaren man
das meßer abgeforderet, das er taback darmit könne fchnäz-

len"; ein anderer, „weil er sich gegen underschidenliche per-
söhnen ungebührlich, verhalten mit tabackrauch einblasen oder
ankauchen und den leüthen den wein außaufen". Wer dem

Laster frönte, konnte die väterliche Fürsorge der Regierung
häufig nur als Quengelei und Bußenfalle ansehen. Niklas
zum Kehr behauptete vor Gericht, „es seye die frag, ob es

recht und billich seye. das man den taback verbotten, dieweilen

er und andere mehr deßelben bedürfftig seyen wegen ihres
leibs-schwachheiten", und die Obrigkeit habe diese Satzung
nur aufgestellt, „das sy des nächsten gut an sich Könne
zeuchen wider das zehende gebott". Vier bis fünf Tage Fron-
arbeit auf dem Schloß sollten den Unbotmäßigen zur Be-
sinnung bringen. Auch an Ausreden fehlte es nicht. Der
Geiger Josi gab zu, er habe von dem verbotenen Zeug
gebraucht, aber nur „zur artzney für die leüs der Kelberen".
Das glaubte keiner der „wysen Nichter", und gleich wie
Stephen Wassermann, der sich entschuldigte, er habe geschenk-
ten Tabak vernebelt, „nicht gar viel", mußte er sich vor dem
Oberamtmann verantworten. Die Vorschrift, daß ein Teil
der Buße dem Verleider zufallen sollte, leistete der An-
geberei und Verdächtigung Vorschub. So hatte ein Auge-
Ilagter Rede zu stehen, weil man ihn vor sechs Monaten
aus dem Marktweg am Gwatt bei Thun mit einer Pfeifen
in der Hand neben einem anoern sitzend wollte gesehen haben,
und ein Greis gestand ein, vor Jahr und Tag in der Herr-
schaft Spiez zwei Pfund Tabak gekauft zu haben. Auch das
„Schiggen" ist eine alte Kunst, obschon Steffen Schäetz
keineswegs bekennen mochte, „das er Taback gekeüwet". Der
Siegrist hat sich trotz den vielen abgezwackten Pfunden und
Bekanntschaft mit dem Gefängnis im Verlauf eines Dezen-
niums zum vielseitigen Virtuosen entwickelt: er reückt, kellwt
und braucht unnachläßig" das edle Kraut. Es wäre verfehlt,
zu glauben, das zarte Geschlecht habe erst in der Neuzeit seine
sündhafte Neigung zu den braunen Blättern entdeckt. „Vast
alle tag" ergab sich „Gilgen Weibels sei. Weib" der Pfeife.
Vielleicht, daß sie von der Frau des Reis- und Seifenkrämers
Hans Alexander aus dem Bünonerland, deren Mann zugab,
daß sie „gereucket und gesogen" habe, dazu verführt wurde.

Während die älteren Verordnungen (die erste erschien
1659) harte Strafbestimmungen aufstellten, enthielten spätere
Tabakmandate mildere Vorschriften. Die Behörden mußten
die Undnrchführbarkeit des Verbotes einsehen. Der Spieß
wurde nun umgedreht. Das für den Tabak ausgeworfene
Geld sollte im Lande bleiben. Dies entsprach dem haushälte-
rischen Sinn der leitenden Staatsmänner. 1719 wurde ein
Mandat betreffend Pflanzung des Tabaks veröffentlicht und
bekannt gegeben, „bei allfälligem Misverstand könne man
sich bey der bestellten Kammer Rats erholen, auch, wegen
der Débité, Erhaltung allfälligen Samens und verständiger
Personen zur Anleitung". Pfarrer und Ilnterbeamte wur-
den aufgemuntert, das früher so verpönte Gewächs zu ziehen
(1723). Indem der fremde Tabak amtlicherseits möglichst
zurückzuhalten gesucht und den Pflanzern auf Jahre hinaus
der Zehnten erlassen wurde, bestrebte sich die Regierung,
die einheimische Erzeugung zu fördern.

1788 wird nur noch „den fremden Handmerkspurschen,
Knechten und dergleichen Leuten das Zusammenrotten und
Tabackrauchen in den Lauben und auf offenen Spazier-
gängen ernstgemeint verboten". ^.6.
»»» -- »»>- »»«

Friedrich Naumann über Monarchismus,
Liberalismus und Demokratie.

(Schluß.)

In diesem Zusammenhang kommt Naumann auch auf
die Person Wilhelms II. zu sprechen. Mit überraschender
Treffsicherheit hat er den Kaiser charakterisiert. Er ist Skep-
tiker. Es scheint ihm unmöglich, daß ein einzelner Mensch
zum Vorteil seines Volkes über so viel Macht verfügen
könne. Er zweifelt daran, ob Wilhelm II. der richtige Führer
des deutschen Volkes bei seinem Aufstieg zur Macht und
Größe sein könne. Es graut ihm vor der Größe der Ver-
antwortlichkeit dieses Monarchen, der sein eigener Kanzler sein

wollte. „Zweifellos ist gerade beim gegenwärtigen deutschen

Kaiser die Fähigkeit, sich schnell in allerlei Dinge hineinzu-
finden, sehr ausgebildet, aber selbst wenn sie größer wäre als
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